
Celestina und Kazim Görgülü

Öffentliche persönliche Anmerkungen

Kazim Görgülü kämpft seit nunmehr fast 9 Jahren um seinen leiblichen Sohn Christofer, der 

rechtswidrig mit Hilfe eines deutschen Jugendamtes bei Pflegeeltern lebt. Behörden und ein 

Oberlandesgericht von Sachsen-Anhalt haben dieser jahrelangen Vater-Sohn-Trennung 

wissentlich und  willkürlich massiv Vorschub geleistet. Eine Änderung dieser unerträglichen 

Situation für alle Betroffene ist bisher nicht in Sicht.  Diejenigen, die das könnten, nämlich das 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, schauen dem kindeswohlschädlichen Treiben der 

Pflegeeltern bis zum heutigen Tag tatenlos zu: selbst nach dem kürzlich ergangenen BGH-Urteil 

und dem Amtsgerichts-Beschlusses. Darin sind deutliche Hinweise an den Vormund enthalten: 

Sollten die Pflegeeltern nicht in der Lage sein, den Kontakt zwischen Vater und Sohn zu 

intensivieren, damit ein Wechsel des Jungen in die Familie seines Vaters erfolgen kann, sind sie 

als Pflegeeltern nicht geeignet. 

Nach unserer Ansicht und nach Ansicht unseres fachlichen Beraterteams sind nach dem letzten 

Schreiben der Pflegeeltern alle Voraussetzungen gegeben, Christofer sofort aus der Pflegefamilie 

herausnehmen zu müssen.  Es ist unsere zutiefste Überzeugung, dass vor lauter Juristen, die an 

diesem Fall in den Behörden arbeiten, die psychologischen Alarmzeichen von ihnen nicht gesehen 

werden (können oder wollen).  

Es ist für uns und für viele Menschen in Deutschland nicht mehr zu erklären, wieso keinerlei 

Konsequenzen aus den offensichtlichen völligem Versagen der Behörden von Sachsen-Anhalt 

gezogen werden. 

Es ist für uns und für viele Menschen in Deutschland nicht mehr zu erklären, warum deutsche 

Behörden und Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes ungestraft gegen 

Gerichtsbeschlüsse vorgehen dürfen. 

Dies passiert in Deutschland: Behörden verweigern nach wie vor der höchstrichterlichen 
deutschen Justiz die Gefolgschaft und versuchen durch oberflächliches Taktieren und 
zeitliches In-die-Länge-Ziehen weiterhin Fakten zu schaffen.  

Wir stellen die Behörden von Sachsen-Anhalt hiermit öffentlich erstmals an den Pranger: 
Nach fast neunjährigem Kampf mit knapp 50 (!) Gerichtsbeschlüssen, darunter 8 x vor dem 
Bundesverfassungsgericht, 1 x  vor dem Bundesgerichtshof und 1 x vor dem Europäischen 
Gerichtshof werfen wir den Behörden Untätigkeit vor. Diese stellt für uns seelische 
Grausamkeit und psychische Folter dar. Gepaart mit Diskriminierung und unterschwelligem 
Rassismus.



Der Bundesgerichtshof hat Verständnis dafür geäußert, dass sich Kazim an die Öffent-
lichkeit gewandt hat, um auf all die Missstände aufmerksam zu machen. Wir haben uns 
daher nach langem Überlegen entschlossen, nicht mehr nur die nationale Öffentlichkeit zu 
informieren. 
Zahlen und Statistiken
In Sachsen-Anhalt wird eine Pflegefamilie von den Behörden massiv protegiert. Demgegenüber 

haben wir folgende Rechnung aufgemacht, um mal den stattgefunden Kampf um Christofer in 

Zahlen ein Gesicht zu geben: 

Es gab zwischen 1999 und 2007 knapp 50 (!) Gerichtsbeschlüsse in Sorgerechts-, Umgangs-

rechts-, Verwaltungsgerichts-, Vormundschafts- und Adoptionsverfahren vor dem Amtsgericht 

Wittenberg, dem Oberlandesgericht Naumburg, dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundes-

gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Verwaltungsgericht Witten-

berg und dem Landgericht Dessau. Wir wissen nicht mehr, wie viel Stundenaufwand die Vorbe-

reitungen dazu benötigen. Längst haben wir den Überblick über die Fahrtkosten verloren. 

Bei den festgelegten Kontakten zwischen Kazim und seinem Sohn Christofer kam es 2003 zu 

zehn Fahrten zu den Pflegeeltern, die umsonst waren. Im Jahr 2004 erhielten wir keinen Umgang, 

konnten daher auch nicht umsonst das Haus der Pflegeeltern anfahren. Im Jahr 2005 fuhren wir 

26 Mal umsonst in den Ort, in dem Christofer wohnt, um Kontakt zu ihm erhalten zu können, 11 

Mal im Jahr 2006 und in diesem Jahr kam es bisher 6 Mal zum Umgangsboykott. Da Kazim teil-

weise aus Wertheim, Aschaffenburg, Regensburg oder Kitzingen extra übers Wochenende von 

Baustellen zurückfuhr, um mit seinem Sohn Zeit verbringen zu können, ist er insgesamt 22.393 

Kilometer in der Zeit zwischen Juni 2003 und November 2007 umsonst gefahren, das sind 

9.643,10 Euro Fahrtkosten. 

616 Arbeitsstunden, die er nachweislich samstags und freitags auf Baustellen hätte leisten 

können, sind bei Kazim ausgefallen. Allerdings ohne seinen Sohn sehen zu können. Bei einem 

kalkulatorischen Stundenlohn von nur 37 Euro handelt es sich hier um Verdienstausfall in Höhe 

von 22.792 Euro. 

Jedes Mal die vage Hoffnung, seinen Sohn sehen zu können – jedes Mal umsonst. Diese Hof-

fnungen, die so sehr an den Nerven zerren. Und jedes Mal die Demütigungen, die man wortlos 

einstecken muss. Kein Wort des Bedauerns von behördlicher Seite. 

Bis heute haben wir keinerlei Hilfe von behördlicher Seite angeboten bekommen und müssen 

sämtliche Kosten selbst tragen, während die Pflegeeltern rechtswidrig Pflegegelder beziehen

Für Kazim ist es nicht mehr hinnehmbar und unverständlich, wenn der Einfluss der Pflegeeltern 

dahin führt, dass Christofer „seinen Vater zerhacken, zerreissen und anschließend verbrennen 

möchte“. 


